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§ 11 Instandhaltung

11.1. Der Mieter verpflichtet sich das Mietobjekt sowie gemeinschaftliche Einrichtungen pflegend zu 
behandeln. Schäden am Haus und den Mieträumen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen. Für 
durch verspätete Anzeige verursachte weitere Schäden haftet der Mieter. 

11.2 . Der Mieter hat für ordnungsgemäße Reinigung der Mieträume sowie deren ausreichende 
Beheizung und Belüftung sowie Schutz der Innenräume vor Frost zu sorgen. 

11.3. Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden, die durch die Verletzung seiner ihm obliegenden 
Obhuts-/ Sorgfalts-/ und Anzeigepflicht schuldhaft verursacht werden. Er haftet in gleicher Weise für 
Schäden, die durch einen seiner Mitarbeiter, Angestellten, Kunden, Handwerker und Personen, die sich 
mit seinem Willen in der Gewerberäumen aufhalten oder ihn aufsuchen, verursacht werden. 

11.4. Hat der Mieter oder der vorgenannte Personenkreis einen Schaden an der Mietsache verursacht, so 
hat er diesen unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Der Mieter hat Schäden, für die er einstehen muss, 
unverzüglich zu beseitigen. Kommt er dieser Verpflichtung auch nach schriftlicher Mahnung innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht nach, so kann der Vermieter die erforderlichen Arbeiten auf Kosten des Mieters 
vornehmen lassen. Der Mieter hat zu beweisen, dass ein Verschulden seinerseits nicht vorgelegen hat. 

§ 12 Benutzung der Mietsache

12.1. Der Mieter darf die Räume nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters zu einem anderen 
als den im Vertrag festgelegten Zweck nutzen.

Die Parteien sind sich darüber einig, dass eine Untervermietung oder die Überlassung der Mietsache 
an Dritte der Zustimmung des Vermieters bedarf. Überlässt der Mieter die Mietsache auch nach einer 
schriftlichen Abmahnung weiterhin einem Dritten zu dessen selbstständigen Gebrauch, ist der 
Vermieter zur fristlosen Kündigung berechtigt. 

§ 14 Betreten des Mietobjekts durch den Vermieter

14.1 Der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter darf die Mietsache aus wichtigem Grund und nach 
rechtzeitiger Ankündigung betreten, um unter anderem ihren Zustand zu überprüfen oder die Ablesung von 
Messgeräten oder  Reparatur –bzw. Instandhaltungsmaßnahmen vorzunehmen. 

14.2 Dem Vermieter und/oder seinem Beauftragten steht in angemessenen Abständen oder aus besonderem 
Anlass die Besichtigung der Mieträume an Werktagen in der Zeit zwischen ____ bis ____ Uhr und _ ___ bis 
____ Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen ____ und ____ Uhr nach vorheriger Anmeldung frei. In 
Fällen dringender Gefahr ist ihm das Betreten der Mieträume zu jeder Tages- und Nachtzeit gestattet. Der 
Mieter muss dafür Sorge tragen, dass die Mieträume auch in seiner Abwesenheit betreten werden können. 

14.3 Nach Kündigung des Mietverhältnisses oder bei beabsichtigtem Verkauf der Gewerbeeinheit durch 
den Vermieter hat der Mieter die Besichtigung der Mieträume in der gleichen Zeit wie in Abs.14.2. 
nach vorheriger Anmeldung zu gestatten. 
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Eine Untervermietung ist an branchengleichen oder branchenähnlichen Firmen auf eigenes Risiko 
des Mieters gestattet

§ 13 Außenreklame
Der Mieter ist berechtigt, an bestimmten Teilen der Außenfront des Gebäudes Firmenschilder, 
Leuchtreklame sowie Schaukäste und Warenautomaten anzubringen, soweit der 
Gesamteindruck dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die gesetzlichen und ortspolizeilichen 
Vorschriften über Außenreklame sind zu beachten.

Der Mieter ist nicht berechtigt, an bestimmten Teilen der Außenfront des Gebäudes 
Firmenschilder, Leuchtreklame sowie Schaukäste und Warenautomaten anzubringen.

Der Mieter darf an bzw. in der Mietsache auf eigene Kosten folgende Veränderungen vornehmen:
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§ 15 Hausordnung

15.1 Die Parteien sind sich darüber einig, dass die bei Abschluss des Mietvertrages dem Mieter 
übergebene Hausordnung (Anlage) zum wesentlichen Bestandteil des Mietvertrags wird. 

15.2 Der Vermieter oder der Hausverwalter ist berechtigt, die Hausordnung zur Regelung der Benutzung 
und Reinigung gemeinsam benutzter Räume des Hauses und zur Regelung von Ruhe und Ordnung im 
Hause zu erlassen und sie, soweit erforderlich, abzuändern, sofern dem Mieter dadurch nicht einseitig neue 
Pflichten auferlegt werden. Die etwaige Änderung sind dem Mieter in geeigneter Weise bekanntzugeben.

§ 16 Zurückbehaltungsrecht

16.1. Der Mieter kann gegenüber. dem Mietzins oder den Nebenkosten mit einer Forderung wegen 
Mängel der Mieträume gemäß §538 BGB aufrechnen oder wegen einer solchen Forderung ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er dies mindestens einen Monat vor Fälligkeit des Mietzinses dem 
Vermieter schriftlich angezeigt hat. Im Übrigen kann der Mieter ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, 
soweit dieses auf dem Mietverhältnis beruht. 

16.2. Mit anderen Forderungen als denjenigen aus dem Mietverhältnis kann der Mieter nicht aufrechnen. 
Eine Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts des Mieters ist mit diesem Vertrag ausgeschlossen. 

§ 17 Mieterhöhung

Die Parteien vereinbaren, dass die Netto Kaltmiete während der Vertragslaufzeit nicht erhöht wird. 

§ 18 Kündigung

18.1. Der Mieter kann den Mietvertrag von unbestimmter Dauer jederzeit unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist von       Monaten kündigen. Eine zulässige Kündigung muss spätestens am 
dritten Werktag schriftlich beim Vermieter eingehen. 

18.2. Wurde zwischen den Mietparteien eine genaue Laufzeit des Mietverhältnisses 
vereinbart, kann der Mietvertrag nur im gegenseitigen Einvernehmen oder ein Grund zu einer 
außerordentlichen Kündigung vorliegt. Der Vermieter kann den Mieter kündigen, wenn

sich der Mieter mit der Miet-/ oder Betriebskostenvorrauszahlung       Monate  im Verzug ist. der 
Vermieter ist ebenfalls zur Kündigung berechtigt, wenn der Miete nur einen Teil der Miete bezahlt.

wenn der Miete die Gewerberäume ohne vorherige Absprache mit dem Eigentümer zu anderen als in 
diesem Vertrag vereinbarten Zweck nutzt, insbesondere eine Nutzung zu Wohnzwecken.

18.3. Endet das Mietverhältnis durch berechtigte fristlose Kündigung des Vermieters aus wichtigem 
Grund, so haftet der Mieter für den Schaden, den der Vermieter dadurch erleidet, dass die Räume nach 
dem Auszug des Mieters eine Zeit lang leer stehen oder billiger vermietet werden müssen. Die Haftung 
besteht höchstens für einen Zeitraum von       Monaten nach Rückgabe der Gewerberäume.

18.4. Endet das Mietverhältnis durch berechtigte fristlose Kündigung des Mieters aus wichtigem 
Grund, so haftet der Vermieter für den Schaden des Mieters.  

Verlegt der Mieter nach Beendigung des Mietverhältnisses seinen Betrieb, so ist er berechtigt, ein 
halbes Jahr an der Eingangstür ein Hinweisschild anzubringen

18.5. Eine stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses über den Beendigungspunkt 
hinaus ist ausgeschlossen. § 545 BGB findet keine Anwendung. 
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Die vertraglich vereinbarte Miete bleibt bis zum                     unverändert.

Durch eine Mehrwertsteuererhöhung durch den Gesetzgeber, ändert sich automatisch die 
Bruttomiete, ohne das eine Erklärung des Vermieters gegenüber dem Mieter notwendig ist.

§ 19 Haftungsausschluss für Einwirkung Dritter
Für äußere Einwirkungen durch Dritte haftet der Vermieter nicht, insbesondere wenn sie nicht 
durch ihn zu vertreten sind. (Verkehrsumleitung, Aufgrabungen, Straßensperren, Lärm-/ und 
Geruchsbelästigungen etc.)



§ 20 Sachen des Mieters Der Mieter versichert, dass die Sachen, die er in die 
Mietrªume einbringen wird, in seinem freien eigentum stehen, abgesehen von 
handels¿blichen Eigentumsvorbehalten.

§

Der Vermieter verpflichtet sich, wªhrend der Laufzeit des Mietvertages weder auf dem Grundst¿ck 
noch auf ihm gehºrenden Nachbargrundst¿cken gewerbliche Räume an einen Mitbewerber des 
Mieters zu vermieten.

21 Wettbewerbsschutz 

§

Der Vermieter übernimmt die Verkehrssicherungspflicht der Zugänge zum Gebäude. In den 
Mieträumen obliegt die Verkehrssicherungspflicht dem Mieter.

22 Verkehrssicherungspflicht 

Der Mieter übernimmt die Verkehrssicherungspflicht der Zugänge zum Gebäude und in den  
angemieteten Gewerberäumen.

§

Der Mieter darf bauliche Veränderung nur mit schriftlicher Erlaubnis des Vermieters 
durchführen. Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter auf Verlangen 
des Vermieters den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

23 Bauliche Veränderung 

Der Mieter darf bauliche Veränderung in den gemieteten Räumen durchführen. Nach 
Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter auf Verlangen des Vermieters den 
ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

§

Der Mieter versichert, dass er sich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.

24 Wirtschaftliche Verhältnisse 

§

Der Mieter verpflichtet sich alle zum Betrieb seines Gewerbes benötigten behördlichen Genehmigungen etc. 
einzuholen, sowie erforderliche Anmeldungen bei den staatlichen Behörden vorzunehmen.

25 Anmeldepflicht 

§

26.1. Sollte der Mieter sein Gewerbe in Teilen oder im Gesamten veräußern, bedarf es einer vorherigen 
Vereinbarung mit dem Vermieter um den Übergang des Vertrages auf den Rechtsnachfolger zu regeln. 
Ein Anspruch des Mieters auf solch einen Übergang des Vertrages besteht nicht.

26 Rechtsnachfolge 

26.2. Ein Wechsel des Firmeninhabers, sowie eine Rechtsformänderung vom Unternehmen, dass die 
Gewerberäume angemietet hat, bedarf der vorigen Zustimmung des Vermieters, wenn sich dadurch für den 
Vermieter ein höheres Mietausfallrisiko ergibt oder dadurch ein persönlich haftender Schuldner wegfällt.

§ 27 Verhaltensregeln

Der Mieter verpflichtet sich bei Frost die Heizung auch während seiner Abwesenheit in Betrieb zu halten. 

Der Mieter verpflichtet sich für seinen gewerblichen Müll auf seine Kosten eine Mülltonne aufzustellen 

Der Mieter verpflichtet sich in der Zeit von           bis           Uhr folgendes zu Unterlassen:
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§29 Ende des Mietverhältnisses
29.1. Der Mieter hat dem Vermieter die Mietsache vollständig geräumt und gereinigt (Besenrein) 
und mit sämtlichen, auch den vom Mieter beschafften, Schlüsseln zu einem von beiden Parteien 
vereinbarten Termin zu übergeben. Über die Übergabe ist ein Protokoll zu erstellen. Vertraglich 
vereinbarte Schönheitsreparaturen sind durchzuführen.
29.2. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass bei allen in der Mietsache befindlichen Messgeräten 
(Heizung, Warm-, Kaltwasser etc.) auf seine Kosten eine Zwischenablesung stattgefunden hat. Das 
Protokoll über die Zwischenablesung ist dem Vermieter bei der Übergabe auszuhändigen. 

29.3. Bauliche Veränderungen an der Mietsache oder Einrichtungen sind auf Verlangen des 
Vermieters vom Mieter zu entfernen bzw. der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. 

29.4. Wird bei der Übergabe der Mietsache ein Schaden an dieser oder den Einrichtungen festgestellt, 
und dem Mieter trifft hierfür ein Verschulden, so ist der Mieter zum Ersatz des entstandenen Schadens 
abzüglich der allgemein üblichen Nutzungsdauer verpflichtet.  

§ 30 Teilunwirksamkeit

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die 
Gültigkeit der übrigen vertraglichen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist 
durch eine andere zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck möglichst 
nahe kommt. 

§ 31 Vertragsänderungen

Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen keine. Ergänzungen oder Vertragsänderungen sind 
nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

§32 Besondere Vereinbarung

Im Übrigen vereinbaren die Parteien folgendes: 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________ _ 
Ort, Datum 

Vermieter Vermieter 

Mieter Mieter 

Anlage: 

Hausordnung Übergabeprotokoll Aufstellung der Betriebskosten bzw. Nebenkostenabrechnung 
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§ 28 Brandschutzbestimmungen
Alle allgemeinen technischen und behördlichen Vorschriften, insbesondere auch die Vorschriften der 
Bauaufsichtsbehörde und Feuerpolizei sind zu beachten. Alle Installationen sind ständig auf Dichtigkeit 
und Funktionstüchtigkeit zu überwachen.
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